
 
VI. Nachtragssatzung  

zur Änderung der Satzung über die Zahlung von Entschädigungen 
an ehrenamtlich tätige Personen des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 18 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) vom 01.04.2005 (GVBl. 
I. S. 183) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 27 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) vom 01.04.2005 (GVBl. I. S. 142) in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf in seiner Sitzung am 12.05.2017 
folgende VI. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die Zahlung von 
Entschädigungen an ehrenamtlich tätige Personen des Landkreises Marburg-Biedenkopf 
beschlossen. 
 
 

Artikel 1 
 
Der § 3 Abs. 2 der Satzung über die Zahlung von Entschädigungen an ehrenamtlich tätige 
Personen des Landkreises Marburg-Biedenkopf erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 3 
Aufwandsentschädigungen 

 
(1) unverändert 
 

(2) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 wird für die Wahrnehmung besonderer 
Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren Aufwendungen in der Weise 
erhöht, dass die Funktionsträger/innen hierfür zusätzlich eine Pauschale erhalten. 

 
 
 

Diese beträgt für 
 

a) den Kreistagsvorsitzenden die/den Kreistagsvorsitzende/n 300,00 EUR 
monatlich 

   
b) den Kreistagsvorsitzenden die/den erste/n Stellvertreter/in der/des Kreistags-

vorsitzenden 
140,00 EUR 

monatlich 
   
 die weiteren Stellvertreter/innen der/des Kreistags-

vorsitzenden 
80,00 EUR 

monatlich 
   
c) den Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses die Vorsitzenden der Fachausschüsse des Kreis-

tages und des Jugendhilfeausschusses 
80,00 EUR 

monatlich 
 

d) dendie Fraktionsvorsitzenden die Vorsitzenden der Fraktionen 225,00 EUR 
monatlich 

 
e) die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten 115,00 EUR 

Monatlich 
 
(3) unverändert 
 



 
Artikel 2 

 
Die VI. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die Zahlung von Entschädigungen 
an ehrenamtlich tätige Personen des Landkreises Marburg-Biedenkopf tritt zum 01.06.2017 
in Kraft. 
 
 
Marburg, 24.05.2017 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf 
 
gez.: Kirsten Fründt 
Landrätin 
 


